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GRAAFINEN TEOLLISUUS RY



1.12.2003
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen sind Bestandteil jeden Vertrags, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen worden sind. Das Unternehmen, das einen Auftrag ausführt, wird im Folgenden Auftragnehmer genannt, und der Auftraggeber oder Besteller eines Kostenvoranschlags wird im Folgenden Kunde genannt.

2.
Guter Handelsbrauch
Der Auftragnehmer und der Kunde verpflichten sich alle Tätigkeiten mit Sorgfalt und gemäß des guten Handelsbrauchs zu erfüllen.


3. 
Angebot und Vertragsabschluss
Angebote sollten in der Regel in schriftlicher Form vorgelegt werden. Aus dem Angebot sollte hervorgehen, welchen Qualitäts- und sonstigen Ansprüchen das vom Kunden gelieferte Material zu entsprechen hat, sofern zwischen dem Auftragnehmer und dem Kunden keine einheitliche Praxis besteht. Falls Originalmaterial, Korrekturabzüge oder Endprodukte in digitaler Form vom Kunden an den Auftragnehmer oder vom Auftragnehmer an den Kunden geliefert werden, muss aus dem Angebot hervorgehen, welche Erwartungen die Hardware, Software und Netzverbindungen des Kunden zu erfüllen haben.

Das Angebot gilt 30 Tage. Die Auftragserteilung des Kunden muss innerhalb dieser Frist erfolgen. Die im Angebot enthaltene Lieferzeit bindet den Auftragnehmer nicht, wenn der Auftragnehmer in der Zeit zwischen der Anfrage und der Auftragserteilung einen Vertrag über einen anderen Auftrag abschließt, der in dem Angebot nicht berücksichtigt worden ist. In diesem Fall sollte der Auftragnehmer nach Erhalt der Auftragserteilung umgehend Kontakt zu dem Kunden aufnehmen, um einen neuen Liefertermin zu vereinbaren.

Eine Antwort auf das Angebot, welche Ergänzungen, Einschränkungen oder Zusatzbedingungen enthält, bindet den Auftragnehmer nicht, sondern wird als Gegenangebot des Kunden angesehen. Der Auftragnehmer liefert gegebenfalls auf Anfrage eine Auftragsbestätigung.

Falls der Auftragnehmer gebeten wird, Entwürfe oder Musterexemplare zu liefern, die über eine übliche Angebotspraxis hinausgehen, sind diese angemessen zu vergüten, auch wenn der Kunde das Angebot nicht annehmen sollte. Der Auftragnehmer hat dem Kunden im Voraus einen Voranschlag über solche Kosten zu bieten.

Die Anfrage, das Angebot und die Auftragserteilung bilden zusammen den Liefervertrag, falls dieser nicht gesondert aufgestellt wird. 

Verträge, die auf unbestimmte Zeit abgeschlossen werden, sollten Informationen zur Kündigungsfrist enthalten. Wenn nicht anders vereinbart, beträgt die Kündigungsfrist drei Monate.


4.
Zulieferer
Der Auftragnehmer hat das Recht Zulieferer zu nutzen, sofern dies im Vertrag nicht anders geregelt ist. Der Auftragnehmer haftet auch für Fehler des Zulieferers.

Der Auftragnehmer hat dem Zulieferer einen Überschuss zur Verfügung zu stellen, der den üblichen Produktionsschwund abdeckt.

5.
Preis

Der Preis wird im Angebot ohne Mehrwertsteuer angegeben. Im Konsumentenhandel werden die Preise entweder inklusive Mehrwertsteuer angegeben oder die Mehrwertsteuer wird separat angegeben. 

Der Preis beruht auf einer Abmachung zwischen den Parteien. Wenn keine solche Abmachung besteht, ist der Preis der gängige vom Auftragnehmer berechnete Preis. 

Der Auftragnehmer hat das Recht den Preis zu revidieren, falls sich Devisenkurse, Einfuhrabgaben oder andere vom Auftragnehmer unabhängige Entgelte, Steuern oder öffentlich-rechtliche Gebühren vor dem vereinbarten Liefertermin ändern. 

Der Auftragnehmer hat das Recht zusätzlich zum vereinbarten Preis aus folgenden Gründen entstehende Kosten zu berechnen:

a) Unvollständigkeit des vom Kunden gelieferten Materials,

b) vom Kunden vorgenommene, nicht vereinbarte Korrekturen und Veränderungen des Originalmaterials,

c) Verzögerungen seitens des Kunden,

d) vom Kunden geforderte Extraabzüge, sowie Druck- und Farbmuster,

e) vom Kunden geforderte Überstunden oder
f) andere kundenabhängige Zusatzkosten.


Falls Veranlassung besteht, solche Zusatzkosten zu berechnen, sollte der Auftragnehmer dieses den Kunden umgehend wissen lassen.

Der Kunde hat für Fracht- und Verpackungskosten aufzukommen.



6.
Über-/Unterschreitung der Stückzahl
Wenn die Auftragsqualität keine exakte Stückzahl vorsieht, kann die vom Auftragnehmer gelieferte Stückzahl bis zu 5 % von der vereinbarten Stückzahl abweichen, wenn die Auflage höchstens 20.000 Stück umfasst. Wenn die vereinbarte Stückzahl mehr als 20.000 beträgt, darf die Lieferung höchstens um 2 % abweichen.

Die Vergütung einer unterschreitenden Stückzahl sowie die Berechnung einer überschreitenden Stückzahl erfolgt aufgrund des Angebots. Der Kunde ist nicht verpflichtet, für einen über die obengenannte Stückzahl hinausgehenden Überschuss aufzukommen.

7.
Zahlungsbedingungen
Die Zahlung muss innerhalb von 14 Tagen nach dem Rechnungsdatum erfolgen. Sollte eine Auftragsverzögerung seitens des Kunden erfolgen, kann der Auftragnehmer den Teil des Auftrages, der bereits fertiggestellt worden ist, berechnen.

Wenn die Rechnung zur vereinbarten Frist nicht getilgt wird, hat der Auftragnehmer das Recht ab dem Zahlungstermin für seine Forderungen Verzugszinsen laut des von ihm angewandten Zinssatzes einzuverlangen. Zusätzlich zu den Verzugszinsen ist der Auftragnehmer berechtigt angemessene Einziehungskosten einzufordern. 

8.
Zahlungsverzug
Wenn die Auftragsvergütung schrittweise erfolgen soll und der Kunde schon fällige Rechnungen nicht vertragsgemäß beglichen hat, hat der Auftragnehmer das Recht die Weiterarbeit am laufenden Auftrag einzustellen. Das gleiche Recht besteht, wenn es schon im Voraus klar wird, dass der Kunde offensichtlich nicht in der Lage ist, seine Pflichten zu erfüllen. Wenn sich die Auftragsfertigstellung aus obengennantem Grund verzögern sollte, wird dies als Vertragsbruch seitens des Kunden angesehen.

Wenn der Kunde wiederholt seine Pflichten verletzt, hat der Auftragnehmer das Recht bei Warenlieferung eine sofortige Begleichung der Rechnung einzufordern, auch wenn dies von der ursprünglichen Abmachung abweicht. 

9.
Zurückbehaltungs- und Pfandrecht
Wenn der Kunde seiner Pflicht bezüglich des Kaufpreises und dessen Vergütung nicht nachkommt, kann der Auftragnehmer die Lieferung der Ware bzw. anderer Kundengüter verweigern, bis der gesamte Kaufpreis beglichen ist. In diesem Fall ist eine schriftliche Lieferverweigerung an die vom Kunden genannte Adresse zu schicken.

Dem Auftragnehmer steht wegen aller Forderungen ein Pfandrecht bezüglich allen in dessen Besitz geratenen Materials des Kunden zu.

Wenn der Kunde dem Auftragnehmer Material, das im Besitz Dritter steht, zukommen läßt, muss der Auftragnehmer davon in Kenntnis gesetzt werden. Das Zurückbehaltungs- und Pfandrecht bezieht sich auch auf solch einen Besitz.

Wenn der Kunde seiner vertraglichen Zahlungspflicht nicht nachkommt, ist der Auftragnehmer zur Pfandverwertung in einer von ihm als angemessen angesehenen Weise berechtigt, sofern es gesetzlich nicht anders geregelt ist. Diese Pfandverwertung darf die Rechte des Kunden nicht unberechtigt verletzen. Der Gewinnanteil der Pfandverwertung, der die Forderungen des Auftragnehmers überschreitet, ist dem Kunden umgehend zukommen zu lassen. 


10.
Versand und Gefahrübergang
Die Ware wird dem Kunden an der Niederlassung des Auftragnehmers ausgehändigt.
Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald der Kunde oder sein Stellvertreter die Ware entgegengenommen hat oder an dem Zeitpunkt, an dem der Kunde laut Vertrag die Ware hätte entgegennehmen sollen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das sich in seinem Besitz befindliche Material mit angemessener Sorgfalt zu verwahren. 

Wenn Gegenstände von einem besonders hohen Wert in den Besitz des Auftragnehmers übertragen werden, hat der Kunde den Auftragnehmer darüber zu informieren. Das Rechtverhältnis zwischen dem Kunden und einer dritten Person wirkt sich nicht auf die Haftung des Auftragnehmers aus. 

Der Kunde ist verpflichtet an den Auftragnehmer übertragenes Material angemessen zu versichern.

11.
Voraussehbarer Vertragsbruch
Beide Parteien haben das Recht den Vertrag zu kündigen, wenn es wahrscheinlich ist, dass einer der beiden Parteien nicht in der Lage ist, seine Vertragspflichten zu erfüllen. Anstelle einer Vertragskündigung kann eine Partei von der anderen verlangen, eine ausreichende Sicherheit für die Erfüllung der Vertragspflichten zu stellen.


12.
Verzögerung seitens des Kunden
Der Kunde hat dem Auftragnehmer umgehend mitzuteilen, wenn es offensichtlich wird, dass er dem Auftragnehmer das nötige Auftragsmaterial nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen kann oder andere Vertragspflichten nicht rechtzeitig erfüllen kann. Wenn solch ein Verzug deutliche Auswirkungen auf den Auftragnehmer hat, ist dieser berechtigt den Vertrag zu kündigen.

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf eine Vergütung von unmittelbar durch den Verzug entstandenen Kosten. 

13.
Haftung bei fehlerhaftem Material
Der Auftragnehmer hat dem Kunden umgehend mitzuteilen, wenn das von ihm gelieferte Material sich nicht für den im Vertrag vereinbarten Auftrag eignet. Auf Anfrage hat der Auftragnehmer dem Kunden einen Voranschlag auf die möglichen Zusatzkosten zu liefern.

Bezüglich der Sendung digitalen Materials müssen die Parteien die vom Auftragnehmer festgelegten oder anderweitig vereinbarten Anweisungen (Dateiform, Hardware, Software, Netzverbindungen, Funktionsmodelle usw.) befolgen. Die Partei, die sich nicht an die Anweisungen hält, haftet für dadurch entstehende Fehler. 

Der Auftragnehmer haftet für Fehler, die bei der Handhabung digitalen Materials trotz Beachtung der Anweisungen entstehen. Der Auftragnehmer haftet jedoch nicht für Fehler, die aufgrund von Inkompatibilität zwischen verwendeter Hardware und Software, Programmierfehlern oder ähnlichen nicht vorhersehbaren Gründen entstehen.

Wenn es die Parteien für nötig ersehen, dass der Auftragnehmer das angenommene digitale Material prüft bevor es weiterverarbeitet wird, muss dies separat vereinbart werden. Gleichzeitig sollte die Art, das Ausmaß und der Zeitplan der Prüfung festgelegt werden.

Änderungen zu dem vom Kunden gelieferten Material müssen schriftlich vorgelegt werden. Der Kunde haftet für Anordnungen und Änderungen, die telefonisch vorgelegt werden.

Der Auftragnehmer haftet nicht für Inhaltsfehler des Materials.

Vereinbarungen über Korrekturabzüge und deren Prüfung sowie Zeitpläne müssen separat getroffen werden.

14.
Lieferverzug 

Wenn es offensichtlich ist, dass der Auftragnehmer den Auftrag nicht zur vereinbarten Frist liefern kann, muss dies dem Kunden unverzüglich mitgeteilt werden. Gleichzeitig ist dem Kunden der wahrscheinliche Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Auftragnehmer der Lieferpflicht nachkommen kann.

Der Kunde ist berechtigt eine Verzugsentschädigung für unmittelbare, durch den Verzug entstandene Kosten zu erhalten, die maximal dem vereinbarten Wert der Leistung entspricht. Der Auftragnehmer haftet nicht für mittelbare Schäden des Kunden.

Bei Lieferverzug mit deutlichen Auswirkungen auf den Kunden, ist der Kunde zusätzlich berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Dies ist der Fall,
a) wenn aus dem Vertrag deutlich hervorgeht, dass die Lieferung pünktlich am vereinbarten Liefertag stattzufinden hat oder 

b) wenn aus dem Vertrag oder anderen Gegebenheiten, die in der Kenntnis des Auftragnehmers stehen, deutlich hervorgeht, dass der Kunde nach einem gewissen Termin keinen Bedarf mehr für die Lieferware hat und die Lieferung nicht vor diesem Termin stattfindet.


Der Kunde hat kein Recht auf Verzugsentschädigung oder Vertragsrücktritt, wenn der Lieferverzug durch mangelhafte oder verspätete Materiallieferung seitens des Kunden oder anderen kundenbedingten Gründen entstanden ist.

15.
Fehlerhafte Leistung

Die Lieferung ist mangelhaft, wenn sie wesentlich von dem Vereinbarten oder von dem, was man von einem guten Handelsbrauch erwarten kann, abweicht.

Die Lieferung ist nicht fehlerhaft, wenn


a) der Warenfehler auf ein fehlerhaftes Originalmaterial, unterschiedlich auslegbare Korrekturzeichen oder einen Fehler zurückzuführen ist, der in dem vom Kunden akzeptierten Korrekturabzug nicht korrigiert worden ist,

b) es sich um eine geringe Abweichung von dem vorgegebenen Farbabzug oder Musterpapier oder dem akzeptierten Musterabzug o.ä. handelt. Das Papier wird als dem Muster entsprechend angesehen, wenn es laut Kennung der Papierindustrie als gleiche Papiersorte eingestuft wird,

c) wenn der Druck einen geringfügigen, vom akzeptierten Musterabzug o.ä. abweichenden Fehler aufweist, der aus technischen Gründen keinen berechtigten Anspruch geltend machen kann.
d) höchstens 0,5 % der Liefermenge einen Druckfehler und höchstens 0,5 % der Liefermenge einen Weiterverarbeitungsfehler aufweisen.

16.
Folgen bei Leistungsfehlern

Sofern möglich, sollte dem Auftragnehmer die Gelegenheit geboten werden, einen von ihm verschuldeten, bedeutenden Fehler oder Mangel zu korrigieren.

Bei einer durch den Auftragnehmer verschuldeten, mangelhaften oder fehlerhaften Lieferung ist der Kunde zu einer angemessen Preisreduzierung berechtigt. 

Der Kunde ist zum Vertragsrücktritt berechtigt, wenn ein vom Auftragnehmer verschuldeter Fehler dazu führt, dass der Kunde die Ware nicht zum vorgesehenen Zweck nutzen kann.

Der Kunde hat das Recht auf eine Entschädigung für unmittelbare, durch einen Fehler des Auftragnehmers entstandene Kosten. Die Entschädigung seitens des Auftragnehmers begrenzt sich in jedem Fall auf die im Vertrag festgelegte Leistung oder auf eine Rückerstattung des beglichenen Kaufpreises. Die Haftung des Zulieferers bei einem nicht angenommenen Warenposten begrenzt sich auf den Wert seiner eigenen Leistung.


Wenn ein Fehler des Auftragnehmers oder Zulieferers auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen ist, bezieht sich die Haftungsbeschränkung nicht auf unmittelbare Kosten des Kunden oder eines Dritten.

Der Auftragnehmer haftet nicht für möglicherweise durch eine fehlerhafte Ware entstandene, mittelbare Schäden des Kunden, wie z.B. entgangener Gewinn oder Störung der Gewerbetätigkeit, oder für Schäden Dritter.  

17.
Prüfung und Reklamation
Der Kunde hat das gelieferte Produkt umgehend zu prüfen. Als fehlerhaft bezeichnete Warenposten müssen zusammen geprüft werden.

Ein Kunde, der einen Leistungsanspruch geltend machen möchte, hat dies in schriftlicher Form zu tun.
a) Bei Lieferverzug innerhalb von 10 Tagen, nachdem der Kunde über den Verzug informiert worden ist.
b) Bei bedeutenden Fehlern innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Lieferung oder nach dem Zeitpunkt, an dem der Kunde laut Vertrag die Lieferung hätte prüfen bzw. annehmen müssen. 
c) Bei versteckten Fehlern, die während einer normalen, mit Sorgfalt durchgeführten Annahmeprüfung nicht aufgefunden werden können, innerhalb von 10 Tagen nach Wahrnehmung des Fehlers.

18.  
Höhere Gewalt
Ein Fall von höherer Gewalt, wie Streik, Aussperrung, Feuer usw., auf die der Auftragnehmer oder dessen Zulieferer keinen Einfluss haben, befreit den Auftragnehmer von der Erfüllung des im Vertrages vereinbarten Liefertermins. Arbeitskraft- und Rohstoffmangel, Maschinenausfall oder amtliche Maßnahmen sowie andere unvorhersehbare und schwerwiegende Gründe, auf die der Auftragnehmer oder dessen Zulieferer keinen Einfluss haben, berechtigen ebenfalls zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferzeit.

Falls einer der obengenannten Fälle die Auftragsleistung aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen übermäßig erschwert, hat der Auftragnehmer das Recht von seinem Angebot zurückzutreten oder den Vertrag ganz oder teilweise zu kündigen. In diesem Fall hat der Kunde kein Recht auf Schadensersatz. 

In einem Fall von höherer Gewalt hat der Kunde entsprechend das Recht vom Vertrag zurückzutreten, wenn ein Lieferverzug für den Kunden übermäßige Schwierigkeiten oder im Vergleich zum Auftragswert beachtliche Zusatzkosten mit sich bringt. In diesem Fall hat der Auftragnehmer kein Recht auf Schadensersatz. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den Teil des Vertrages, auf den die höhere Gewalt einwirkt. Wenn ein Fall von höherer Gewalt vorüber ist, gilt der Vertrag wie vorher.
19. 
Eigentum
Das Eigentum an dem Liefergegenstand wird vorbehalten, bis der gesamte Rechnungsbetrag beglichen worden ist.

Vom Auftragnehmer hergestellte oder beschaffene Zwischenarbeitsgänge oder Arbeitsmittel, wie z.B. Entwürfe, Korrekturabzüge, Farbauszüge, Druckplatten, Computerdateien und -register bleiben im Besitz des Auftragnehmers und die dazu gehörigen Rechte verbleiben dem Auftragnehmer.

Geräte, Werkstoffe, Dateien und anderes Material, das dem Auftragnehmer vom Kunden zur Verfügung gestellt wird, steht im Besitz des Kunden und ist dem Kunden nach Beendigung des Auftrages zurückzuerstatten, sofern die Bedingungen in Abschnitt 9 nicht eintreffen.
20.
Lagerung von Fertigwaren
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Fertigwaren auch über den vereinbarten Liefertermin hinaus sorgfältig zu verwahren. In diesem Fall trägt der Kunde die Rechnung und die Haftung für die Lagerung. Der Auftragnehmer hat das Recht eine angemessene Vergütung für die Lagerung einzufordern.

Der Kunde haftet nach der Auftragsfertigstellung für die Lagerung und den Transport von Waren, die von Zulieferern gefertigt und an den Auftragnehmer geliefert worden sind. 

Wenn der Kunde trotz schriftlicher Aufforderung die Fertigware nach Ablauf einer Frist von einem Monat nach dem vereinbarten Auslieferungstermin nicht abgeholt hat, hat der Auftragnehmer das Recht, das sich in seinem Besitz befindliche Produkt und anderes Material zu realisieren. In diesem Fall ist dem Kunden im Voraus eine schriftliche Mitteilung an die von ihm genannte Adresse zuzusenden.

21.
Immaterialgüterrecht (Urheberrecht und gewerbliches Eigentum)

Der Kunde versichert, dass alle an den Auftragnehmer gelieferten urheberrechtlich geschützten Materialien und zur Auftragserstellung benötigten technischen Hilfsmittel (z.B. Computer-Software) keine Rechte Dritter verletzen und keinen Verwendungs- oder anderen rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Dasselbe gilt für alle anderen immateriellen Rechte, wie z.B. Warenzeichen- und Firmenrechte sowie andere geistiges und gewerbliches Eigentum betreffenden Alleinrechte.

Aufgrund dieses Vertrages haftet der Kunde direkt für alle Kosten und Vergütungen, die der Auftragnehmer auf Verlangen einer dritten Partei zu erstatten hat. Der Kunde muss über Forderungen Dritter vor Zahlung möglicher Vergütungen informiert werden.

Die obengenannten Verpflichtungen gelten auch für Material und technische Hilfsmittel, die der Auftragnehmer dem Kunden zur Verfügung stellt.


22.
Freiexemplare
Der Auftragnehmer liefert den Behörden auf Kosten des Kunden die vom Gesetz vorgeschriebenen Archivexemplare.

23.
Lösung von Streitfällen
Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Auftragnehmer und dem Kunden bezüglich der Auslegung des Vertrages werden im Amtsgericht des Sitzes des Auftragnehmers oder, wenn so vereinbart, über ein Schiedsverfahren gelöst.

Vor Klageerhebung oder Beginn eines Schiedsverfahrens können die Parteien ein Gutachten eines von der Handelskammer benannten Warenprüfers einholen, aus dem hervorgeht, ob die Leistung fehlerhaft war und ob der Fehler im Sinne des branchenüblichen Gebrauches unbedeutend oder bedeutend ist. Die Parteien tragen zusammen die Kosten für dieses Gutachten.

24. Verjährungsfrist

Bei fehlerhafter Ware oder Lieferverzug hat der Kunde innerhalb eines Jahres nach Gefahrenübergang auf den Kunden Klage zu erheben.

